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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die Einstufung schwerwiegender Verstöße gegen die 

Unionsvorschriften, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit der 
Kraftverkehrsunternehmer führen können, sowie zur Änderung von Anhang III der 

Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION - 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates1, 
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates2, insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission muss gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 eine Liste der schwerwiegenden Verstöße gegen die 
Unionsvorschriften nach Kategorien, Art und Schweregrad erstellen, die zusätzlich zu 
den in Anhang IV der genannten Verordnung aufgeführten Verstößen zur 
Aberkennung der Zuverlässigkeit des Kraftverkehrsunternehmens oder des 
Verkehrsleiters führen können. 

(2) Zu diesem Zweck sollte die Kommission den Schweregrad der Verstöße nach der von 
ihnen ausgehenden potenziellen Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen 
definieren und die Zahl der Verstöße festlegen, bei deren Überschreiten wiederholte 
Verstöße als schwerwiegendere Verstöße eingestuft werden. 

(3) Die zu erstellende Liste von Kategorien, Art und Schweregrad der schwerwiegenden 
Verstöße sollte Verstöße gegen die Unionsvorschriften umfassen, die die in Artikel 6 

1 ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51.  
2 ABl. L 102 vom 11.04.2006, S. 35. 
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Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 genannten Bereiche 
betreffen.  

(4) Die Mitgliedstaaten sollten gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 bei der Festlegung von Prioritäten für die gezielte Kontrolle von 
Unternehmen, die als Unternehmen mit erhöhtem Risiko eingestuft sind, 
Informationen über solche Verstöße berücksichtigen. 

(5) Die zu treffenden Maßnahmen sind notwendig, um Transparenz, Fairness und 
Rechtssicherheit im Rahmen der Beurteilung des Schweregrads von Verstößen und 
ihrer Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit des Verkehrsunternehmens oder des 
Verkehrsleiters zu gewährleisten. 

(6) Es obliegt jedoch den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, ein vollständiges 
nationales Verwaltungsverfahren durchzuführen, um feststellen zu können, ob der 
Verlust der Zuverlässigkeit im Einzelfall eine verhältnismäßige Reaktion darstellen 
würde. Ein solches nationales Prüfverfahren sollte erforderlichenfalls eine Kontrolle in 
den Räumlichkeiten des betreffenden Unternehmens einschließen. Bei der Beurteilung 
der Zuverlässigkeit sollten die Mitgliedstaaten das Verhalten des Unternehmens, 
seiner Leiter und anderer relevanter Personen berücksichtigen.  

(7) Die harmonisierte Einstufung von schwerwiegenden Verstößen sollte die Grundlage 
bilden für die Ausweitung des nationalen Systems für die Risikoeinstufung, das jeder 
Mitgliedstaat gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2006/22/EG eingeführt hat, um alle in 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 aufgeführten 
schwerwiegenden Verstöße gegen die Vorschriften für den Kraftverkehr abzudecken, 
die sich auf die Zuverlässigkeit des Verkehrsunternehmens oder des Verkehrsleiters 
auswirken können. 

(8) Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 sieht außerdem vor, dass die 
Mitgliedstaaten diese schwerwiegenden Verstöße spätestens ab dem 1. Januar 2016 in 
die einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen eingeben. 
Die harmonisierte Einstufung der Verstöße ist ein wichtiger Schritt zur 
Gewährleistung von mehr Fairness im Wettbewerb zwischen Unternehmen, einer 
stärker harmonisierten Durchsetzung und des wirksamen Funktionierens des Systems 
für den Informationsaustausch des europäischen Registers der 
Kraftverkehrsunternehmen. 

(9) Es liegt im Interesse der Transparenz und des fairen Wettbewerbs, die gemeinsame 
Methode für die Berechnung der Zahl der Verstöße festzulegen, bei deren 
Überschreiten wiederholte Verstöße von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 
der Niederlassung als schwerwiegendere Verstöße eingestuft werden. Diese 
wiederholten Verstöße können zur Einleitung des nationalen Verwaltungsverfahrens 
führen, das – nach dem Ermessen der zuständigen Behörde – zum Verlust der 
Zuverlässigkeit für ein Verkehrsunternehmen führen kann. 

(10) In der Regel sollte die Häufigkeit der Verstöße unter Berücksichtigung der Schwere 
des Verstoßes, des Zeitpunkts und der durchschnittlichen Zahl der Fahrer festgelegt 
werden. Sie soll die Höchstschwelle bilden, wobei es den Mitgliedstaaten freisteht, 
niedrigere Schwellenwerte festzulegen, wie dies in ihren nationalen 
Verwaltungsverfahren für die Beurteilung der Zuverlässigkeit vorgesehen ist. 
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(11) Zur Gewährleistung der rechtlichen Kohärenz und Transparenz ist es auch 
erforderlich, Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG zu ändern, indem der Schweregrad 
bestimmter darin aufgeführter Verstöße im Einklang mit der Liste der schwersten 
Verstöße nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 geändert wird. 

(12) Die Liste von Kategorien, Art und Schweregrad der schwerwiegenden Verstöße wurde 
in Absprache mit den Mitgliedstaaten und den EU-Interessengruppen festgelegt, wobei 
die Schwere des Verstoßes auf der Grundlage vorbildlicher Verfahren und der 
Erfahrungen bei der Durchsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten beurteilt wurde. Die schwersten in Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 aufgeführten Verstöße bildeten die obere Schwelle für die Beurteilung 
des Schweregrads anderer relevanter Verstöße.  

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der 
Stellungnahme des durch Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des 
Rates3 eingesetzten Ausschusses für den Straßenverkehr – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Mit dieser Verordnung wird eine gemeinsame Liste von Kategorien, Art und 
Schweregrad schwerwiegender Verstöße gegen die Unionsvorschriften im 
gewerblichen Straßenverkehr gemäß Anhang I dieser Verordnung erstellt, die 
ergänzend zu den Anforderungen in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
zur Aberkennung der Zuverlässigkeit von Kraftverkehrsunternehmern führen 
können.  

2. Gemäß dieser Verordnung wird die maximale Häufigkeit der Verstöße, bei deren 
Überschreiten wiederholte Verstöße als schwerwiegendere Verstöße eingestuft 
werden, unter Berücksichtigung der Zahl der Fahrer, die vom Verkehrsleiter für die 
Verkehrstätigkeit eingesetzt werden, nach Anhang II festgelegt. 

3. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen Informationen über die schwerwiegenden 
Verstöße nach den Absätzen 1 und 2 bei der Durchführung der nationalen 
Verwaltungsverfahren zur Beurteilung der Zuverlässigkeit.  

Artikel 2 

Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG wird gemäß Anhang III dieser Verordnung geändert. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2016. 

3 ABl. L 370 vom 31.12.1985, S. 8. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.  

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
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